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Die neue Bündner Instruktion stützt sich auf die guten Erfali-
rungen, die mit der Instruktion vom Jahre 1907 gemacht worden sind.
Zu umwälzenden Neuerungen bestand keine Veranlassung. Durch
Aufnahme der 4-cm-Stufen an Stelle der bisherigen 2-cm-Stufen und
Annahme der in den meisten Kantonen nun angenommenen Stärke-
klassen. durch Einführung einer einwandfreien Berechnung des Zu-
wachses und Verzicht auf einige nicht mehr in die Instruktion pas-
sende Vorschriften bezüglich Vermarkung, Vermessung, Zuwachs-
berechnung aus Bohrspänen, durch die Einführung kürzerer Einrich-
tungszeiträume für die tiefergelegenen Waldungen und eine klare Fas-

sung aller Vorschriften für die Aufstellung der Wirtschaftspläne, ist
eine in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit stehende Instruktion ge-
schaffen worden. Gegenüber einzelnen andern neuen Instruktionen hat
die biindnerische den Vorzug der Vollständigkeit, Klarheit und Prä-
zision in allen Punkten- und des Verzichtes auf einen übertriebenen
Kult mit Zahlen.

Wenn andere Gebirgskantone sich der Bündner Instruktion an-
schliessen wollen, was sehr zu begrüssen wäre, können sie leicht eine
weitere Vereinfachung vornehmen durch Einführung einheitlicher oder
lokaler Einrichtungsmassentafeln an Stelle der im vorliegenden Fall
gegebenen Massentafel und durch Anpassung der « Normalzahlen » an
andere Wuchsverhältnisse. In weniger steilen Waldungen, als Grau-
bünden sie aufweist, wird man zweckmässigerweise auch vorschreiben,
dass normalerweise mit zwei und nicht mit drei Kluppenführern ge-
arbeitet wird. KmzcÄef.

M/TTE/Lt/iVGEiV

Eigenartiger Holzfehler an Eärchen.
Im Winter 1937/1938 wurde in der Abteilung 13 des Gemeinde-

Wäldes von ßa/z, zur Anlage einer Pflanzschule, ein 85—90jähriger
gepflanzter Bestand, bestehend aus 0,8 Föhren und Lärchen und je
0,1 Fichten und Laubholz, mit einem Holzvorrat von 518 m® pro Hek-
tar, gerodet. Acht von den zwanzig gefällten Lärchen wiesen die in
unserm Bild ersichtliche, sichelförmige Dunkelfärbung auf einem Teil
des Stammquerschnittes auf, die vom Stock bis in eine Höhe von
3—5 Metern reichte. Die abgebildete Stammscheibe stammt aus 4 m
Höhe. Die fehlerhaften Stammteile konnten nur noch als Brennholz
verwertet werden, indem die verfärbten Holzteile ihre Festigkeit ver-
loren hatten und von Pilzen angegriffen waren.

Die Entstehung dieses, unseres Wissens bisher noch nicht beschrie-
benen Holzfehlers, ist nicht ganz abgeklärt. Die im geschlossenen Be-
stand erwachsenen Lärchen wurden nach Aussagen alter Leute, die
mit den Wirtschaftsplanangaben übereinstimmen, vor 50 Jahren, infolge
einer Absäumung, plötzlich freigestellt und dem Westwind ausgesetzt.
Infolgedessen entstanden auf der Leeseite fast aller freigestellten Lär-
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chen Stauchungen, die aber nicht, wie die bei Fichten und Tannen
häufig vorkommenden Knickungen, quer zur Faser verlaufen, sondern
in einer Lockerung des Gefiiges in der Längsrichtung bestehen.
Verletzungen sind an der Stammoberfläche keine zu bemerken, eben-
sowenig Überwallungen. Das Holz innerhalb und ausserhalb der ge-
stauchten Zone ist vollkommen normal, wenn man von der seit der
Verletzung entstandenen starken Exzentrizität mit Verbreiterung der
Jahrringe auf der Ostseite absieht.

Der mechanischen Zerstörung des Holzes folgte eine Zerstörung
durch den Pilz Trametes pini, der vermutlich vom Boden her in das

gestauchte Holz eindringen konnte. Die Fäule umfasst nur wenige
Jahrringe. Das gerüstete Brennholz fällt längs den Jahrringen ausein-
ander.

Diese Angaben verdanke ich den Herren Forstmeister Dr. Gross-
man« und Forstpraktikant HossZi in Bülach, sowie Herrn Gemeinde-
förster Hä«seZer, in Rafz, die Pilzbestimmung Herrn Professor G«w-

ma««. K««cAeZ.
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